
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 23. August 2010 

 

 Nr. 2010/1515   

Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des 

Militärstrafgesetzes zur Umsetzung von Artikel 123b der Bundesverfassung über die Unverjährbarkeit 

sexueller und pornografischer Straftaten an Kindern vor der Pubertät 

Schreiben an das Bundesamt für Justiz, Bern 

  

1. Erwägungen 

Das Bau- und Justizdepartement unterbreitet das Schreiben an das Bundesamt für Justiz betreffend 

den Vorentwurf zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes zur 

Umsetzung von Artikel 123b der Bundesverfassung über die Unverjährbarkeit sexueller und pornogra-

fischer Straftaten an Kindern vor der Pubertät zur Beratung und Beschlussfassung. 

2. Beschluss 

Das Schreiben an das Bundesamt für Justiz betreffend den Vorentwurf zur Änderung des schweizeri-

schen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes zur Umsetzung von Artikel 123b der Bundesver-

fassung über die Unverjährbarkeit sexueller und pornografischer Straftaten an Kindern vor der Puber-

tät wird beschlossen. 
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